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A n fra g e 

der Abgeordneten ~IESER~ Steiner 

und Genossen 

an die Frau Bun"desminister" filr Gesundheit und UmweZtsahutz 

betreffend NoveZZierung des Bangseuahengesetzes 

Entspreahend 4en Bestimmungen des Bangseuahengesetzes kann bei 

Auftreten nur eines oder" nur weniger Reagenten und seuahen

verdaahtigen Rinder niaht sofort der gesamte Rinderbestand aber 

amtliahen AuftT'ag abgesahafft werden. Bei soZahen Bestanden 

milssen immeT' wieder weitere UnteT'suahungen dUT'ahgefilhrt weT'den, 

bis eine 75 %ige Verseuahung des Bestandes naahgewiesen ist, 

woduT'ah erstgem. § 4 Abs.1 des geZtenden Bangseuahenge~etzes 

die Absahaffung des Gesamtbestandes mögZiah ist. 

Die'seT' gesetzZiahe Status fühT't dazu~ daß in soZahen Bestanden 

immer wieder Reagenten auftT'eten, deT' somit veT'seuahte Bestand 

über Zangere Zeit bestehen bZeibt und wie die ET'fahT'ung zeigt, 

eine erhebZiahe Gefahr fÜT' die NaahbaT'bestande darsteZZt. 

Die unterzeiahneten Abgeordneten riahten daheT' an die FT'au Bundes-" 

minister füT' Gesundheit und UmweZtsahutz foZgende" 

A n f T' a g e : 

1) Sind Eie beT'eit~ dem NationaZT'at eine XndeT'ung des Bangseuahen

gesetzes vOT'zusahZagen~ naah deT' auah in Bestanden, in denen 

nuT' ein oder wenige Reagenten aufgedeakt weT'den, bei Ein-
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verstandnis des Tierbesitzers der Gesamtbestand aber 

amtlichen Auftrag und mit staatlicher Entschadigung gekeult 

werden kann ? 

2) Sind Sie bereit, zugleich die Entschadigungen nach dem 

Bangseuchengesetz entsprechend anzupassen ? 
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